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Beratungsfolge Datum Behandlung 
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Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO 

 

 

Anfrage 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,  

 

Ein Bürger machte uns diese Woche darauf aufmerksam, dass im Rahmen der Arbeiten an der 

Öffnung und Freilegung des Marbachs vor oder am 5. November 2018 drei alte und stattliche 

Kopfweiden gefällt wurden. Diese hätten sicherlich gut zum offenen und freigelegten Marbach 

gepasst.    

Dazu habe ich folgende Fragen:  

 

1. Warum und auf welcher Rechtsgrundlage wurden diese drei Kopfweiden gefällt?  

2. Inwieweit wurde der Beschluss "Bestandsbäume in Bebauungsplänen und bei 

Baumaßnahmen" gemäß Drucksache 0328/18 hier beachtet? Gehen Sie bitte 

insbesondere auf den Beschlusspunkt 021 ein.   

Anlagenverzeichnis 

Antwortschreiben des Oberbürgermeisters 

 

 

 

09.11.2018, gez. i. A. xxxxx   

Datum, Unterschrift 

 

 

                                                               
1 Siehe DS 0328/18, BP 02: "Alle Bemühungen zum Baumerhalt sind transparent nachzuweisen." 

  

 

Herr Kanngießer, Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN 
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